
Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das

können u.a. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen, und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde sein)
gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege –
Archäologische Denkmalpflege –, Ofener Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel.: 0441/799-2120 oder
der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

2. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte
zutage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.

3. Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.)
gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle,
Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat direkt.

4. Entlang der B 211 dürfen gemäß § 9 Abs.1 FStrG in einer Entfernung von 20 m, gemessen vom
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Gleiches
gilt für Abgrabungen größeren Umfangs, sowie für Werbeanlagen. 
Werbeanlagen im Bereich der Baubeschränkungszone des § 9 Abs. 2 FStrG (bis 40 m, gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) bedürfen der Zustimmung der
Straßenbauverwaltung. Grundsätzlich sind nur blendfreie, sich nicht bewegende Werbeanlagen
an der Stätte der eigenen Leistung zulässig.

5. Über den Geltungsbereich verläuft die Richtfunk-Strecke Nr. 621 der Deutschen Telekom AG.
Die maximal zulässige Bauhöhe beträgt dort 65 m über NN.

6. Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungs-
unternehmen zu entnehmen. 
Parallel zum Hillers Weg verläuft ein Mittelspannungskabel der EWE AG sowie eine
Versorgungsleitung DN 200 des OOWV.
Der Verlauf der geplanten/planfestgestellten Erdgashochdruckleitung von Huntdorf nach
Leuchtenburg der EWE AG ist in der Planzeichnung einschließlich Schutzstreifen nachrichtlich
übernommen. Der Schutzstreifen darf weder bebaut noch mit tiefwurzelnden Bäumen bepflanzt
werden.

7. Sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne innerhalb des Geltungsbereiches treten mit
der Bekanntmachung dieses Planes gemäß § 10 BauGB außer Kraft.

8. Hinweis zur textlichen Festsetzung Nr. 3: Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der
Schallleistungspegel (LWA) der Anlage oder des Betriebes den dem Anlagen-/Betriebsgrundstück
entsprechenden zulässigen Schallleistungspegel (LWA,zul) nicht überschreitet.

LWA,zul = FSP+10 lg (F/F0)

LWA,zul = zulässiger Schallleistungspegel in dB(A)
FSP = flächenbezogener Schallleistungspegel in dB(A)/m²
F = Fläche des Anlage-/Betriebsgrundstückes in m²
F0 = Bezugsfläche von 1 m²
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9. Hinweis zur textlichen Festsetzung Nr. 4: Erläuterungen zu den Anforderungen

Lärmpegelbereich III
Bei der Erstellung von Gebäuden mit Büroräumen innerhalb der Fläche des Lärmpegelbereichs
III nach DIN 4109 muss ein erforderliches resultierendes Schalldämmmaß von R’w,res = 30 dB für
die Außenbauteile gefordert werden. Unter Berücksichtigung, dass die Außenwände mit einem
bewerteten Schalldämmmaß von mindestens R’w = 35 dB errichtet werden und max. 40 % der
Außenbauteile als Fensterflächen ausgeführt sind, ergibt sich entsprechend der DIN 4109,
Tabelle 10, unter Vernachlässigung der Tabelle 9, ein erforderliches Schalldämmmaß für die
Fenster von R’w = 25 dB.

Lärmpegelbereich IV
Bei der Erstellung von Gebäuden mit Büroräumen innerhalb der Fläche des Lärmpegelbereiches
IV nach DIN 4109 muss ein erforderliches resultierendes Schalldämmmaß von mindestens R’w,res

= 35 dB für die Außenbauteile gefordert werden. Unter Berücksichtigung, dass die Außenwände
mit einem bewerteten Schalldämmmaß von mindestens R’w = 40 dB errichtet werden und
maximal 40 % der Außenbauteile als Fensterflächen ausgeführt sind, ergibt sich entsprechend
der DIN 4109, Tabelle 10, unter Vernachlässigung der Tabelle 9, ein erforderliches
Schalldämmmaß für die Fenster von R’w = 35 dB.
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